
Informationsblatt 

Sehr geehrte Eltern! 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

Schulveranstaltungen fördern die Gemeinschaft und ermöglichen das bessere Kennen lernen 
von Sport und Kultur. 

Wir möchten dieses Erlebnis jedem Schüler ermöglichen. Deshalb haben Sie die Möglichkeit 
um eine 100%ige Förderung für Schulveranstaltungen (z.B. Winter-sportwochen, Wien-
Aktionen) anzusuchen. 

Eine 100 %ige Förderung von Schulveranstaltungen, die im Ausland stattfinden, kann nicht 
erfolgen! 

Bitte beachten Sie dazu die folgenden Informationen: 
Was wird gefördert? 

Schulveranstaltungen mit einer Mindestdauer von 4 Tagen 
Kosten pro Schüler zwischen EUR 120,-- und EUR 400,-- pro Veranstaltung 

Wie hoch ist die Förderung? 

Bei einem lohnsteuerpflichtigen Monatseinkommen plus allfällige Bezüge gem. § 3 EStG 
1988 (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Karenzgeld, Alimente, 
uvm.) der Eltern bis EUR 1.599,-- (ohne Familienbeihilfe) 100 % 

Bei der Berechnung des Monatseinkommens sind für das zweite und jede weitere Kind, für 
das Familienbeihilfe bezogen wird, EUR 198,-- pro Kind abzuziehen. 

Ein persönlicher Antrag ist erforderlich! 

Bitte geben Sie den ausgefüllten Antrag und alle Einkommensnachweise (z.B. Lohnzettel, 
Arbeitslose, etc.) mindestens 4 Wochen vor Beginn der Schulveranstaltung in der Schule 
oder beim Magistrat der Stadt Wels, Dienststelle Schule, Sport und Zukunft, Rosenauer 
Straße 70, ab. 

Wer wird gefördert? 

Schüler, die in Wels eine Pflichtschule besuchen und ihren Hauptwohnsitz in Wels haben. 

Dabei ist in jedem Fall ein persönlicher Antrag erforderlich! 
Bitte geben Sie den ausgefüllten Antrag beim Magistrat der Stadt Wels, Dienststelle Schule, 
Sport und Zukunft, Rosenauer Straße 70, ab. 

Für Auskünfte steht Ihnen Herr Thomas Vogl, 
Dienststelle Schule, Sport und Zukunft, Tel. 235-6060, gerne zur Verfügung! 




